
Studie zu Gewalt gegen Beschäftigte

Verkehrsbereich besonders betroffen –
Gesetzgeber und Arbeitgeber in der Pflicht!
Am 30. Januar 2023 wurde eine Studie des „Deutschen Forschungsinstituts 
für öffentliche Verwaltung“ (FÖV) zum Ausmaß der Gewalt gegen Beschäf-
tigte im Verkehrsbereich veröffentlicht. Diese wurde unter anderem durch 
unseren Dachverband dbb beamtenbund und tarifunion in Anlehnung an 
eine vom Bundesinnenministerium initiierte Studie zum Ausmaß von Ge-
walt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Auftrag gegeben. Die 
GDL hat sich mit ihrem bundesweiten Arbeitskreis „Sicherheit im und am 
Zug“ aktiv daran beteiligt und konnte viele Erfahrungen und Erkenntnisse 
aus unseren eigenen Umfragen „Mit Sicherheit“ aus den Jahren 2016 und 
2019 einbringen. Die Ergebnisse bestätigen jetzt unsere bisherigen Erkennt-
nisse und stellen zusammen mit der dabei erfolgten umfassenden Literatur-
studie eine, wenn nicht sogar die wichtigste, Grundlage für jeden dar, der 
sich mit der Thematik Gewalt im Verkehrsbereich beschäftigt. 

Verweis auf wirksamere 
Maßnahmen 

Die hierbei zusammengetrage-
nen Ergebnisse bieten einen 
umfassenden Überblick über 
den derzeitigen Forschungs-
stand zur Gewalt gegen Be-
schäftigte im Verkehrsbereich 
sowie zu den schon vorhande-
nen Präventions- und Nachsor-
gemaßnahmen. Sie sollen als 
wissenschaftliche Grundlage 
für die künftige Entwicklung 
nachhaltiger Strategien zum 
Umgang mit Gewalt gegen Be-
schäftigte im Verkehrsbereich 
genutzt werden und damit – 
perspektivisch – die bisher un-
vermindert steigenden Über-
griffszahlen verringern helfen. 

Dass hierbei neben den Arbeit-
gebern auch die gesetzlichen 
Unfallversicherungen, die Auf-
gabenträger als Besteller und 
vor allem der Gesetzgeber an-
gesprochen sind (beziehungs-
weise in der Pflicht stehen), 
versteht sich von selbst. Doch 
auch Betriebsräte haben es in 
der Hand, mit Verweis auf die 
hier zusammengetragenen Er-
kenntnisse auf wirksamere als 
die bisher ergriffenen Maßnah-
men zu bestehen.

Steigende Fallzahlen,  
hohe Betroffenheit

Als zentrales Ergebnis der im 
Rahmen der Studie durchge-
führten Befragung hat sich be-
stätigt, dass Beschäftigte im öf-
fentlichen Personennah- und 
-fernverkehr sehr stark von Ge-
walt betroffen sind. Darüber hi-
naus stieg zwischen 2019 und 
2021 der Anteil von Personen, 
die mindestens einmal Gewalt 
erlebt haben, sogar um 15 Pro-
zentpunkte. Im Vergleich mit der 
parallel erfolgten Befragung im 
allgemeinen öffentlichen Dienst 
sind Beschäftigte im Verkehrs-
bereich zudem fast doppelt so 
oft und damit deutlich häufiger 
als andere Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst gewalttätigen 
Übergriffen ausgesetzt. 

Die Übergriffe wurden  
getrennt nach den Straftat- 
beständen gemäß Strafge-
setzbuch abgefragt und 
umfassen die Bereiche: 

• Beleidigung,
• Bedrohung,
• versuchte Körperverletzung,
• Körperverletzung,
• versuchte Tötung sowie 
• sexuelle Gewalt.

Erwartungsgemäß zeigte sich 
dabei mit zunehmender Schwe-
re der Delikte eine Abnahme 
der Häufigkeit: Pro Person und 
Jahr wurden am häufigsten Be-
leidigungen (39 Prozent), Be-
drohungen (32 Prozent), ver-
suchte Körperverletzungen 
(23 Prozent)  sowie Körperver-
letzungen (14 Prozent) ge-
nannt. Zwar werden seltener 
sexuelle  Gewalt (sechs Pro-
zent) sowie versuchte Tötun-
gen (zwei  Prozent) berichtet, 
was aber trotzdem als deutlich 
zu hoch anzusehen ist. 

Am stärksten ist das Begleitper-
sonal Bahn/Bus mit 46 Prozent 
und Beschäftigte im Kunden-
service am Schalter/Telefon 
mit 50 Prozent betroffen. Un-
ternehmenseigene Sicherheits-
dienste folgen mit 43 Prozent 
und Fahrpersonal liegt nach 
dem Bereich Außendienst 
(40 Prozent) mit 34 Prozent an 
fünfter Stelle der Gewalterfah-
rungen pro Person und Jahr.

Dunkelziffern bestätigt, 
Ursachen klarer

Ein wichtiges Ergebnis der im 
Rahmen der Studie durchge-
führten Befragung ist die (er-

neute) Bestätigung sehr hoher 
Dunkelziffern, wie sie bereits 
durch unsere Studien belegt 
und hier sogar zusammen mit 
den Ursachen für nicht erfol-
gende Meldungen erfasst 
 wurden. 

Entsprechend werden im 
Durchschnitt rund zwei Drittel 
(66 Prozent) aller Gewalter-
fahrungen nicht gemeldet, 
wobei die Dunkelziffer auch 
hier wieder erwartungsgemäß 
mit der Schwere der Gewalt 
abnimmt: Während durch-
schnittlich 71 Prozent der Be-
leidigungen nicht gemeldet 
werden, liegt der Anteil nicht 
gemeldeter Körperverletzun-
gen bei (immer noch beacht-
lichen) 37 Prozent.

Die Gründe für nicht erfolgen-
de Meldungen sind analog zu 
denen im öffentlichen Dienst: 
Eine Meldung würde nichts än-
dern, der Übergriff wird nicht 
als meldewürdig erachtet oder 
der bürokratische Aufwand ist 
zu groß.

Repräsentativ durch  
hohe Betroffenheit

Im Vergleich zu den Fallzahlen 
an Straftatbeständen, die 
gleichzeitig bei den Verkehrs-
unternehmen erhoben wur-
den, fällt auf, dass diese von 
den Unternehmen durchweg in 
geringerer Anzahl als von den 
Beschäftigten gemeldet wer-
den. Die Autoren sehen dafür 
einerseits die Dunkelziffern als 
Gründe, relativieren hier aller-
dings auch mehrfach die Re-
präsentativität der Aussagen. 
Natürlich ist in diesem Zusam-
menhang nicht von der Hand 
zu weisen, dass Betroffene 
durchweg eher bereit sind, sich 
an einer solchen Befragung zu 
beteiligen. In Anbetracht der 
hohen Betroffenheit insgesamt 
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ist dieses Argument aber schon 
damit überholt, da im (operati-
ven) Verkehrsbereich so gut 
wie jeder Beschäftigte in der 
einen oder anderen Ausprä-
gung zu den Betroffenen ge-
hört. Und bei der Repräsentati-
vität muss auch berücksichtigt 
werden, dass viele Kollegen, 
die sehr starke Schädigungen 
davongetragen haben, oft 
nicht mehr in diesen Berufen 
anzutreffen sind. 

Unsicherheit am Arbeits-
platz zugenommen

Dass die Übergriffe für über 
70 Prozent der Opfer Folgen 
hatten oder noch haben, dürf-
te nicht verwundern und deckt 
sich mit unseren bisherigen Er-
hebungen. Ein ungutes Gefühl 
bei der Arbeit berichten mit 
53 Prozent mehr als die Hälfte, 
wobei sich auch hier das Be-

gleitpersonal am unsichersten 
fühlt, dicht gefolgt von den Be-
schäftigten im Kundenservice 
und dem (direktem) Fahrperso-
nal. Von 2019 bis 2021 nahm 
dieses Unsicherheitsgefühl am 
Arbeitsplatz insgesamt zu, was 
beim Begleitpersonal noch ein-
mal besonders stark ausge-
prägt war.

Als weitere Folgen wurden 
psychische Probleme (wie 
Schlafstörungen oder Depres-
sion) von fast 29 Prozent der 
Opfer berichtet – schon bei 
der GDL-Umfrage 2019 wur-
den ähnliche Werte ermittelt. 
Krankmeldungen treten dabei 
nur mit beachtlich geringen 
14 Prozent auf, wobei auch 
hier die wohl schlecht mög- 
liche Teilnahme von Langzeit-
erkrankten oder von ausge-
schiedenen Kollegen eine Rolle 
spielen dürfte. 

Vorsorge/Prävention  
negativ bewertet

Auch das Vorhandensein und 
die Bewertung von Vorsorge-/
Präventions- und Nachsorge-
maßnahmen spielten sowohl 
bei der Befragung als auch bei 
der vorangegangenen Litera-
turrecherche eine wichtige 
Rolle. 

Es überrascht nicht, dass Prä-
ventionsmaßnahmen gerade 
bei Sicherheitsdiensten am 
stärksten verbreitet sind und 
dabei Deeskalations- und Kom-
munikationstrainings über alle 
Bereiche hinweg am häufigs-
ten genutzt werden. Auch we-
nig neu ist die Erkenntnis, dass 
technische und bauliche Maß-
nahmen (so sie denn vorhan-
den sind) positiver bewertet 
werden als organisatorische 
oder gar personenbezogene 

Maßnahmen. Bestätigt werden 
darüber hinaus unsere bisheri-
gen Erkenntnisse, dass Deeska-
lations- und Kommunikations-
trainings wie auch Schulungen 
zur Eigensicherung von den Be-
schäftigten aus den Bereichen 
Fahr- und Begleitpersonal be-
ziehungsweise Kundenservice 
negativ bewertet werden, 
während die Unternehmen 
diesen einen hohen Stellen-
wert beimessen. Hier ergibt 
sich schon sehr lange ein drin-
gender Änderungsbedarf.

Nachsorge häufig  
nicht ausreichend

Auch dass die Mehrheit der  
Befragten mit der unterneh-
mensseitigen Unterstützung 
im Anschluss an Übergriffe 
eher unzufrieden ist, sollte 
nicht neu sein. Diese wird oft 
als gar nicht oder zumindest 
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Personenbezogene Maßnahmen 
wie Schulungen oder Trainings 
stellen lediglich Ergänzungen dar.
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als nicht ausreichend auf den 
Einzelfall zugeschnitten wahr-
genommen und erfolgt weder 
schnell noch unbürokratisch 
genug. Auch hier ist erneut das 
Begleitpersonal trauriger Spit-
zenreiter bei der negativen Be-
wertung der angebotenen 
Nachsorgemaßnahmen und 
auch hier fallen die Bewertun-
gen mit der zunehmenden 
Schwere der Übergriffe immer 
schlechter aus. Eine Unterstüt-
zung bei reiner Beobachtung 
von Gewalt und Übergriffen 
erfolgt für weniger als 35 Pro-
zent der Betroffenen und 
31 Prozent der Befragten ga-
ben sogar an, dass es in ihrem 
Unternehmen erst gar keine 
Nachsorgemaßnahmen gibt. 

Empfehlungen zum besse-
ren Schutz vor Gewalt

Die eingangs genannte sehr 
umfassende Literaturstudie 
enthält eine Vielzahl von Bei-
spielen und Maßnahmen, wie 
der ausufernden Gewalt be-
gegnet werden kann, was von 
baulich-technischen über orga-
nisatorische bis hin zu perso-
nenbezogenen Vorkehrungen 
reicht. 

Um die Beschäftigten künftig 
besser vor Gewalt zu schützen, 
empfehlen die Autoren eine 
Reihe von Maßnahmen, die aus 
unseren eigenen Veröffentli-
chungen bereits bekannt vor-
kommen dürften, die somit 
aber erneut und nun auch von 
„wissenschaftlicher Seite“ her 
aufgegriffen werden: 

• So setzt ein wirksamer 
Schutz vor gewalttätigen 
Übergriffen schon einmal 
ausreichend Personal wie 
zum Beispiel eine Doppel- 
besetzung voraus. 

• Vorgesetzte sollten den Be-
troffenen Unterstützung an-
bieten, sie und die Gefähr-
dungen ernst nehmen, 
Unternehmen die Betroffe-
nen bestmöglich und pass-
genau unterstützen.

• Melde- und Dokumentations-
systeme müssen verbessert, 
Meldungen vor allem einfach 

und niedrigschwellig gestal-
tet, der Nutzen von Meldun-
gen für die Beschäftigten er-
höht und auch regelmäßig 
Informationen zur Gewalt-
belastung erhoben werden. 

• Für die Umsetzung von Prä-
ventionsmaßnahmen muss 
ausreichend Personal ein- 
geplant und die Unterstüt-
zungsmaßnahmen an die  
unterschiedliche Gewaltbe-
lastung der Beschäftigten-
gruppen angepasst wer- 
den.

• Wirksamkeitsüberprüfungen 
der bisherigen Maßnahmen 
sind obligatorisch.

• Qualität, Häufigkeit und 
Wirksamkeit von Schulungen 
und Trainings sollten regel-
mäßig überprüft werden. Sie 
sind als alleinige Maßnah-
me nicht ausreichend, 
sondern vor allem 
in Kombination 
mit anderen 
Maßnahmen 
wie baulichen 
oder techni-
schen Aus-
stattun-
gen oder 
dem 
Dienst 
im Team 
wirksam.

• Vor allem sind 
Konsequenzen 
gegenüber 
Tätern 
wichtig: 
Übergrif-
fe soll-
ten 
straf-
recht-
lich ver-
folgt und 
die Durch-
setzung des 
Hausrechts 
konsequen-
ter erfolgen.

Der letzte Satz des Fazits der 
Studie lautet: „Schließlich soll-
ten die straf- und arbeits-
schutzrechtlichen Regelungen 
und deren Umsetzung stärker 
in den Blick genommen wer-
den. Dabei sollte untersucht 
werden, wie die arbeitsschutz-

rechtlichen Bestimmungen 
umgesetzt und kontrolliert 
werden und in welchen Berei-
chen (gesetzlicher) Handlungs-
bedarf besteht.“

Einführung des  
Schweizer Modells

Dem können wir uns unein-
geschränkt anschließen. Mit 
einiger Sorge sehen wir gerade 
die arbeitsschutzrelevanten 
Kontrollmechanismen sowohl 
im Bereich der staatlichen 
 Aufsichtsbehörden wie auch 
im Bereich der Unfallversiche-
rungsträger mangels ausrei-
chender personeller Unter-
setzung schwinden. Auch die 
Verfügbarkeit von(Bundespoli-
zei und/oder Sicherheitsdiens-

ten wäre stark ausbaufähig. 

Dass der Gesetz-
geber dazu auch 

in Deutsch-
land die ent-

sprechenden 
recht lichen 
Rahmenbe-

dingungen 
zu schaffen 
hat, haben 
wir mit 
der Forde-
rung nach 
einer 
durchge-
henden 

Verfol-
gung von 

Amts wegen 
(analog zu an-
deren Beru-
fen wie Ret-
tungssanitä-
ter oder 
Polizisten) 

schon länger 
erkannt. Hier 
wären analog 
zum Schwei-

zer Modell schnelle und deut-
lich spürbare Konsequenzen 
für Täter möglich. So würden 
den Opfern eingestellte 
 Verfahren „mangels öffent-
lichen Interesses“ erspart 
und auch insgesamt die 
 Wertigkeit der Berufe mit 
Kundenkontakt im Verkehrs-
bereich erhöht.

Tarifierung weiterer  
Schutzregelungen

Wir als gewerkschaftliche  
Vertretung der von Gewalt  
besonders betroffenen Berufs-
gruppen bleiben dabei sowohl 
politisch als auch mit weiteren 
Aktivitäten am Ball. Hervorzu-
heben wäre hier einmal die 
Unterstützung der derzeit 
noch laufenden Studie der Uni-
versität Leipzig zu kritischen 
Ereignisse im Bahnverkehr – 
Belastungsfaktoren, Ressour-
cen und Gestaltungspotential 
(Link: ww3.unipark.de/uc/ 
Uni-Leipzig/Lokfuehrer). 

Auch auf tariflicher Ebene 
 haben wir – nach der schon  
im Jahr 2018 tarifierten Beset-
zungsquote für ICE – in der 
 Tarifrunde 2021 eine weitere 
wichtige tarifliche Regelung 
durchgesetzt, die künftigen 
Opfern und Zeugen von Über-
griffen eine gewisse zusätz-
liche Unterstützung bietet, in-
dem sie für die Wahrnehmung 
von Zeugenterminen verpflich-
tend eine Arbeitszeitanrech-
nung vorsieht. Wir werden 
 darüber hinaus zu prüfen 
 haben, welche weiteren 
Schutzregelungen auf tarif-
licher Basis möglich sind, um 
unserer ureigensten Bestim-
mung, der Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingun-
gen, ständig und weiterhin zu 
entsprechen. 

M. B.

Die Studie kann hier kostenlos 
heruntergeladen werden: 
https://dopus.uni-speyer.de/
frontdoor/index/index/ 
docId/5997.
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